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Erwägungen

E. 13
April 1989 erlassene und am 1. Mai 1991 in Kraft getretene Richtlinie über seitliche
Schutzvorrichtungen an Nutzfahrzeu- gen zum Gütertransport hat in der Praxis zu
Schwierigkeiten geführt und soll deshalb noch in diesem Jahr geändert wer- den, Das EJPD
wird aufgrund dieser Sachlage eine entspre- chende Aenderung der Verordnung über Bau
und Ausrüstung derStrassenfahrzeuge (SR 741.41) den Kantonen und interes- sierten
Kreisen zur Vernehmlassung unterbreiten. Präsident: Der Interpellant beantragt Diskussion.
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